
 
 

Verkehrsuntersuchung zur Bahnübergangsbeseitigung im Zuge der 
K 904 bei Gelnhausen-Meerholz 
 
Ermittlung der Eingangsdaten für schalltechnische Untersuchungen nach den 
„Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen“ (RLS-19) 
 
 
Vorgehensweise 
 
Im Rahmen der Verkehrsuntersuchung zur Bahnübergangsbeseitigung im Zuge der 
K 904 bei Gelnhausen-Meerholz aus dem November 2019 wurden Eingangsdaten für 
schalltechnische Untersuchungen nach den damals geltenden „Richtlinien für den Lärm-
schutz an Straßen“, Ausgabe 1990 (RLS-90) ermittelt. Da mittlerweile die verbindliche  
Einführung der fortgeschriebenen „Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen“ (RLS-19) 
bevorsteht, sind die Eingangsdaten für die schalltechnische Untersuchung auf Grundlage 
der fortgeschriebenen Richtlinien neu zu ermitteln. 
 
Grundlage für schalltechnische Untersuchungen an Straßen ist auch weiterhin die 
„Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke“ (DTV), die bereits im Rahmen der bisherigen 
Verkehrsuntersuchung aus den Ergebnissen der Verkehrsmodellberechnungen ermittelt 
wurde. Diese Werte bleiben für den Kfz-Verkehr unverändert. Die DTV ist zudem auch 
weiterhin in die Zeitbereiche Tag (6.00 – 22.00 Uhr) und Nacht (22.00 – 6.00 Uhr) aufzu-
teilen. 
 
Die bisher für Untersuchungen nach RLS-90 notwendige Ausweisung des 
Schwerverkehrs > 2,8t zulässigem Gesamtgewicht und die damit verbundene 
Verschiebung von Fahrzeugen aus der Fahrzeuggruppe Pkw (bzw. Pkw + Lieferwagen) 
in die Fahrzeuggruppe Lkw entfällt mit Einführung der RLS-19. Neu ist hingegen die 
Unterteilung der Lkw in die Fahrzeuggruppen Lkw1 (Lkw ohne Anhänger und Busse) und 
Lkw2 (Lkw mit Anhänger und Sattelkraftfahrzeuge). Zudem legt die RLS-19 fest, dass 
Motorräder (Kräder nach TLS 2012) emissionsmäßig wie Lkw2 einzustufen sind. Das 
Aufkommen der Fahrzeuggruppe Krad ist demnach der Fahrzeuggruppe Lkw2 aufzu-
schlagen. Darüber hinaus bietet die RLS-19 den Anwendern die Möglichkeit, die Fahr-
zeuggruppe Krad im Lärmberechnungsprogramm separat zu verschlüsseln, um den 
Geschwindigkeitsunterschied zwischen den Fahrzeuggruppen Lkw2 und Krad berück-
sichtigen zu können. 
 
Diesen Anforderungen der RLS-19 entsprechend sind damit DTV-Werte unterteilt für die 
Fahrzeuggruppen Pkw, Krad, Lkw1 und Lkw2 auszuweisen. Hiermit stehen Verkehrs-
untersuchungen vor dem Problem, dass für projektbezogen durchgeführte Verkehrs-
zählungen kein praktikables Hochrechnungsverfahren existiert, dass eine Ermittlung der 
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DTV-Werte separat für die Fahrzeuggruppen Krad, Lkw1 und Lkw2 ermöglicht. Die Aus-
weisung des DTV erfolgt daher in der Regel nur getrennt nach Kfz und Schwerverkehr. 
Dies ist insbesondere für die Fahrzeuggruppe Krad problematisch, da hier ein starker 
Zusammenhang zwischen der Jahreszeit zum Zeitpunkt der Zählung und dem Krad-Auf-
kommen besteht. Bei einer Verkehrszählung im Sommer würde bei Ansatz der Pkw-
Jahresganglinie die durchschnittliche Verkehrsstärke der Fahrzeuggruppe Krad erheblich 
überschätzt. 
 
Zur Ermittlung der Eingangsdaten für schalltechnische Untersuchungen im Rahmen der 
Verkehrsuntersuchung zur Bahnübergangsbeseitigung im Zuge der K 904 wird daher auf 
die Ergebnisse der Straßenverkehrszählung 2015 (SVZ) zurückgegriffen, in deren 
Rahmen mehrere über das Jahr verteilte Zählungen stattgefunden haben. In den 
Ergebnissen werden für die einzelnen Zählstellen DTV-Werte getrennt für die Fahrzeug-
gruppen Krad, Lkw1 (Bus + LoA/Lkw ohne Anhänger) und Lkw2 (LZ/Lastzüge) ausge-
wiesen. Die DTV-Anteile dieser Fahrzeuggruppen am DTVLV (für Fahrzeuggruppe Krad) 
bzw. am DTVSV (für Fahrzeuggruppen Lkw1 und Lkw2) können dann auf die hochge-
rechneten projektbezogenen Zählwerte sowie auf die Ergebnisse der Verkehrsmodell-
berechnungen übertragen werden. 
 
Für die Verkehrsuntersuchung zur Bahnübergangsbeseitigung im Zuge der K 904 werden 
dabei die Ergebnisse der folgenden Zählstellen der SVZ 2015 verwendet: 
 

- 5820 0212: L 3269 zwischen Neuenhaßlau und Niedermittlau 
- 5820 0967: A 66 zwischen AS Gründau-Rothenbergen und AS Gründau-Lieblos 
- 5820 0968: A 66 zwischen AS Gründau-Lieblos und AS Gelnhausen-West. 

 
Anhand der Ergebnisse für diese Zählstellen erfolgt zunächst die Aufteilung der DTV auf 
die Fahrzeuggruppen nach RLS-19 und anschließend die Verteilung auf die beiden für 
Straßenverkehrslärmbetrachtungen relevanten Zeitbereiche Tag (6.00 – 22.00 Uhr) und 
Nacht (22.00 – 6.00 Uhr). 
 
 
 
Aufteilung der DTV auf Fahrzeuggruppen 
 
Die aus den Ergebnissen der SVZ 2015 ermittelten Anteile der Fahrzeuggruppen Krad, 
Lkw1 und Lkw2 am DTVLV bzw. am DTVSV für die drei betrachteten Zählstellen sind in 
Tabelle 1 ausgewiesen. Die Unterschiede in den Anteilen für die Fahrzeuggruppe Krad 
einerseits und die unterschiedlichen Anteile von Lkw1 und Lkw2 zwischen Autobahn und 
Landesstraße andererseits verdeutlichen die Notwendigkeit einer nach Straßentypen 
getrennten Betrachtung bei der Ermittlung der Lärmkennwerte. Für die Verkehrs-
untersuchung zur K 904 kommen für die Strecken abseits der A 66 die Anteilswerte der 
Zählstelle an der L 3269 zur Anwendung. 
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Zählstelle 

Anteil 
DTVKrad 

an DTVLV 
[%] 

Anteil 
DTVBus+LoA 
an DTVSV 

[%] 

Anteil DTVLZ 
an DTVSV 

[%] 

L 3269 Neuenhaßlau-Niedermittlau 1,85 72,6 27,4 

A 66 Rothenbergen-Lieblos 0,49 22,2 77,8 

A 66 Lieblos-Gelnhausen West 0,81 32,6 67,4 

Tabelle 1: DTV-Anteile der Fahrzeuggruppen nach RLS-19 an DTVLV und DTVSV 
 
Die Ermittlung der Lärmkennwerte erfolgt für die Untersuchungsfälle Analyse 2019, 
Prognose-Nullfall 2030 und Planfall 1 (Omega-Überführung). Hierfür werden aus den sich 
aus den Verkehrsmodellberechnungen ergebenden Verkehrsstärken für Pkw anteilig die 
Verkehrsstärken Krad anhand der oben aufgeführten Anteile berechnet und 
entsprechend bei der Fahrzeuggruppe Pkw abgezogen. Analog werden die Verkehrs-
stärken des Schwerverkehrs anhand der jeweiligen Anteile auf die Fahrzeuggruppen 
Lkw1 und Lkw2 aufgeteilt. Das Ergebnis ist für die einzelnen Untersuchungsfälle in den 
Anlagen 1.1, 2.1 und 3.1 aufgeführt. 
 
 
 
Aufteilung der DTV auf Tag/Nacht-Zeitbereiche 
 
Die so ermittelten DTV-Belastungen der einzelnen Fahrzeuggruppen sind in einem 
weiteren Schritt auf die für Verkehrslärmbetrachtungen nach RLS-19 relevanten Zeit-
bereiche Tag (6.00 – 22.00 Uhr) und Nacht (22.00 – 6.00 Uhr) aufzuteilen. Hierfür wird 
ebenfalls auf die Ergebnistabellen der Straßenverkehrszählung 2015 zurückgegriffen, in 
denen eine entsprechende Ausweisung der maßgebenden stündlichen Verkehrsstärken 
für Tag und Nacht vorhanden ist. Aus diesen Angaben kann die Tag/Nacht-Aufteilung für 
Pkw und Schwerverkehr ermittelt werden, die in Tabelle 2 ausgewiesen ist. 
 

Zählstelle 
Anteil Pkw 

Tag [%] 
Anteil Pkw 
Nacht [%] 

Anteil SV 
Tag [%] 

Anteil SV 
Nacht [%] 

L 3269 Neuenhaßlau-Niedermittlau 92,9 7,1 90,7 9,3 

A 66 Rothenbergen-Lieblos 92,0 8,0 80,7 19,3 

A 66 Lieblos-Gelnhausen West 92,0 8,0 80,7 19,3 

Tabelle 2: Tag/Nacht-Anteile der DTV für Pkw und Lkw 
 
Diese Tag/Nacht-Aufteilung wird nun auf die zuvor ermittelten DTV-Verkehrsstärken der 
einzelnen Fahrzeuggruppen übertragen. Da keine separate Tagesganglinie für die Fahr-
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zeuggruppe Krad vorhanden ist, werden für die Fahrzeuggruppe Krad die Tag/Nacht-
Anteile der Fahrzeuggruppe Pkw übernommen. Es ist anzunehmen, dass die Verkehrs-
stärke Krad in den Nachtstunden damit tendenziell überschätzt wird. Für beide Lkw-Fahr-
zeuggruppen werden die Tag/Nacht-Anteile des Schwerverkehrs übernommen, da auch 
hier keine separaten Tagesganglinien für Lkw1 und Lkw2 vorliegen. Das Ergebnis der 
Tag/Nacht-Aufteilung ist für die drei Untersuchungsfälle in den Anlagen 1.2, 2.2 und 3.2 
ausgewiesen. Hierbei ist zu beachten, dass bei den ausgewiesenen Anteilen p2T und p2N 
die Fahrzeuggruppe Krad bereits der Fahrzeuggruppe Lkw2 aufgeschlagen wurde. Soll 
die Fahrzeuggruppe Krad im Lärmberechnungsprogramm separat verschlüsselt werden, 
sind die p2-Anteile entsprechend zu reduzieren. Die dafür nötigen Daten sind in den 
Tabellen vollständig aufgeführt. 
 
 
 
Wiesbaden, 10.12.2020 
 
HEINZ + FEIER GmbH 
 
Bearbeitung: Dipl.-Geogr. Lars-Frederik Koch 
 
 
Anlagen 
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